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gehend unbeachteten Sammelhandschrift einer kleinen Humanisten­
Handschriftensammlung gewissermaßen versteckt, so bilden die Capi­
tula Helmstadiensia das Eingangsstück einer wohlbekannten Hand­
schrift, des Codex Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek 454 
Heimst.50). Bereits Wasserschieben51) hat diesen Codex untersucht; 
Weiland52) und Sdralek53) haben aus ihm unbekannte Texte ediert, 
im einschlägigen Handbuch, bei Fournier-Le Bras, ist dem Haupt­
bestandteil dieses Codex, der Sammlung in 233 Kapiteln, ein eigener 
Abschnitt unter den kleineren Sammlungen des 10. Jahrhunderts in 
Deutschland gewidmet54) und letzthin noch ist die Handschrift erneut 
für die Edition der pseudoisidorischen Exzerptsammlung des sogenann­
ten Pseudo-Remedius durch John55) herangezogen und nochmals ein­
gehend beschrieben worden. Dennoch hat der hier als Capitula Helm- 
stadiensia bezeichnete Eingangstext bis auf einen flüchtigen Halbsatz 
Wasserschiebens keine weitere Beachtung gefunden.

Der Grund dürfte in einer den Capitula Antwerpiensia gegenüber 
wiederum völlig entgegengesetzten Quellenlage der Helmstedter Kapitel 
zu suchen sein. Während nämlich Vorlagen der Capitula Antwerpiensia 
im letzten nicht auffindbar sind, ist die Vorlage der Capitula Helm- 
stadiensia nur allzu offensichtlich, zumal sie in der gesamten Handschrift 
in breitester Form herangezogen worden ist: Es sind die 906 oder wenig
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